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§ 7c
Die Kommentierung des § 7c – Stand Juni 1993 – ist im elektronischen
HHR-Archiv (www.hhr.otto-schmidt.de) abgelegt.
Die Vorschrift des § 7c wurde durch das Zweite Steuerneuordnungsgesetz
vom 20.4.1949 (s. Dok. 1 Anm. 172) in das EStG eingef]gt und ließ damals den
Abzug von Zusch]ssen oder unverzinslichen Darlehen zur FZrderung des Woh-
nungsbaus als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu; Darlehensr]ckzah-
lungen erhZhten den Gewinn. Nach mehrfachen Neufassungen und `nderun-
gen wurde diese Vorschrift durch das Ges. zur `nderung und Vereinfachung
des EStG u.a. Ges. vom 18.8.1980 (s. Dok. 1 Anm. 367) aufgehoben.
Mit neuem Regelungsinhalt kam § 7c durch Ges. zur stl. FZrderung des Woh-
nungsbaus und zur Erg[nzung des StRefomG 1990 vom 22.12.1989 (s. Dok. 1
Anm. 426) wieder in das EStG. Seither beg]nstigte die Vorschrift Ausbau- und
Umbaumaßnahmen an Mietwohngeb[uden durch erhZhte Absetzungen (5 _
20 vH), begrenzt auf Aufwendungen von 60000 DM je Wohnung. Die Anwen-
dung war auf Wohnungen beschr[nkt, f]r die der Bauantrag nach dem
2.10.1989 gestellt war und die vor dem 1.1.1996 (Ges. vom 21.12.1992; s.
Dok. 1 Anm. 439) fertiggestellt waren.

Text der zuletzt geltenden Fassung des § 7c:

E r hIh t e Ab s e t z ung en f L r Baumaßnahmen an GebJuden
zu r S ch a f f u ng neu e r M i e twohnungen

(1) Bei Wohnungen im Sinne des Absatzes 2, die durch Baumaßnahmen an Ge-
b[uden im Inland hergestellt worden sind, kZnnen abweichend von § 7 Abs. 4
und 5 im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden vier Jahren Absetzungen
jeweils bis zu 20 vom Hundert der Bemessungsgrundlage vorgenommen wer-
den.
(2) Beg]nstigt sind Wohnungen,
1. f]r die der Bauantrag nach dem 2. Oktober 1989 gestellt worden ist oder,

falls ein Bauantrag nicht erforderlich ist, mit deren Herstellung nach diesem
Zeitpunkt begonnen worden ist,

2. die vor dem 1. Januar 1996 fertig gestellt worden sind und
3. f]r die keine Mittel aus Zffentlichen Haushalten unmittelbar oder mittelbar

gew[hrt werden.
(3) 1Bemessungsgrundlage sind die Aufwendungen, die dem Steuerpflichtigen
durch die Baumaßnahme entstanden sind, hZchstens jedoch 60 000 Deutsche
Mark je Wohnung. 2Sind durch die Baumaßnahmen Geb[udeteile hergestellt
worden, die selbst[ndige unbewegliche Wirtschaftsg]ter sind, gilt f]r die Her-
stellungskosten, f]r die keine Absetzungen nach Absatz 1 vorgenommen wer-
den, § 7 Abs. 4; § 7b Abs. 8 bleibt unber]hrt.
(4) Die erhZhten Absetzungen kZnnen nur in Anspruch genommen werden,
wenn die Wohnung vom Zeitpunkt der Fertigstellung bis zum Ende des Beg]n-
stigungszeitraums fremden Wohnzwecken dient.
(5) 1Nach Ablauf des Beg]nstigungszeitraums ist ein Restwert den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Geb[udes oder dem an deren Stelle treten-
den Wert hinzuzurechnen; die weiteren Absetzungen f]r Abnutzung sind ein-
heitlich f]r das gesamte Geb[ude nach dem sich hiernach ergebenden Betrag
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und dem f]r das Geb[ude maßgebenden Hundertsatz zu bemessen. 2Satz 1 ist
auf Geb[udeteile, die selbst[ndige unbewegliche Wirtschaftsg]ter sind, und auf
Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden.
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